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1. Einleitung  

1.1 Konzessionsprojekt 1994  

1994 reichte das Elektrizitätswerk Obwalden (EWO) ein Konzessionsprojekt ein, welches die Wasser-
kraftnutzung aus dem Lungerersee optimieren sollte. Am 24. Januar 1995 erteilte der Regierungsrat 
dem EWO die entsprechende Konzession zur Ausnützung der Wasserkräfte des Lungerersees, der 
Kleinen und Grossen Melchaa, der Giswiler Laui, des Mülibachs, des Altibachs und des Tobelgrabens. 
Gegen diese Konzession erhoben verschiedene Organisationen Verwaltungsgerichtsbeschwerde an 
das Bundesgericht. Am 28. April 2000 hiess das Bundesgericht alle Beschwerden gut und die ange-
fochtene Konzession vom 24. Januar 1995 wurde aufgehoben. Daraufhin sistierte das EWO das Kon-
zessionsprojekt 1994. 

Im Rahmen des Konzessionsprojekts 1994 wurden umfangreiche Abklärungen hinsichtlich Auswir-
kungen auf die Umwelt durchgeführt. Dazu liegen ein Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) vom April 
1990 (EWO und Maggia AG, 1990), ein Beurteilungsbericht der kantonalen Umweltschutzfachstelle 
vom 16. August 1994 (Amt für Umweltschutz Obwalden, 1994) sowie verschiedene Fachgutachten vor 
(z.B. Klötzli und Marrer, 1987). Für die Fassung im Grossen Melchtal wurde eine Schutz- und Nut-
zungsplanung gemäss Art. 32 Bst. c des Bundesgesetzes über den Schutz der Gewässer (Gewässer-
schutzgesetz, GSchG) erarbeitet, welche vom Bundesrat am 21. Oktober 1998 genehmigt wurde 
(Baudepartement und Justizdepartement OW, 1998). 

 

1.2 Ersatz Kraftwerk Kaiserstuhl  

Als Schritt in der Erneuerung des Lungererseewerks wird das EWO das baufällige Kraftwerk Kaiser-
stuhl ersetzen und die entsprechenden Zu- und Absturzleitungen erneuern. Das heute im Kraftwerk 
Kaiserstuhl turbinierte Wasser wird in Zukunft direkt via Zentrale Unteraa in den Lungerersee geleitet. 
Dazu wird diese mit einer neuen zusätzlichen Francisturbine ausgestattet. Das im Kleinen und Gros-
sen Melchtal gefasste Wasser soll über einen unterirdischen Reservoirstollen, einen Druckschacht 
und eine neue Druckleitung in die Zentrale geführt werden. Der Betrieb ist mit Gegendruck des Lunge-
rersees (Siphoneffekt) vorgesehen, die Wasserrückgabe erfolgt wie heute in den Lungerersee. 

Der Ersatz des Kraftwerks Kaiserstuhl erfolgt im Rahmen der bestehenden Konzession. Weil die in-
stallierte Leistung der neuen Turbine in der bestehenden Zentrale Unteraa deutlich mehr als 3 MW 
aufweist, unterliegt das Vorhaben gemäss Verordnung zur Umweltverträglichkeitsprüfung (UVPV) der 
UVP-Pflicht (Anlagetyp Nr. 21.3). Es liegt ein Umweltverträglichkeitsbericht (UVB) vom September 
2009 vor (Sigmaplan, 2009). 

 

1.3 Restwassersanierung  

Das GSchG enthält in den Art. 80 ff Bestimmungen, wonach Gewässer, die durch Wasserentnahmen 
wesentlich beeinflusst sind, unterhalb der Entnahmestelle soweit saniert werden müssen, als dies 
ohne entschädigungsbegründende Eingriffe in bestehende Wassernutzungsrechte möglich ist (Art. 80 
Abs. 1 GSchG). Die Behörde kann weitergehende Massnahmen anordnen, wenn es sich um Fliess-
gewässer in Landschaften oder Lebensräumen handelt, die in nationalen oder kantonalen Inventaren 
aufgeführt sind, oder wenn dies andere überwiegende Interessen fordern (Art. 80 Abs. 2 GSchG). Die 
Sanierungen müssen bis spätestens Ende 2012 abgeschlossen sein (Art. 81 Abs. 2 GSchG). 

Im Kanton Obwalden ist der Regierungsrat zuständig für die Genehmigung der Sanierung von Was-
serentnahmen aus Fliessgewässern und für die Festlegung der Sanierungsfristen (Art. 2 Abs. 1 Bst. k 
Vollziehungsverordnung zum Bundesgesetz über den Schutz der Gewässer). Der vorliegende Sanie-
rungsbericht liefert die ökologischen Grundlagen für die Sanierungsverfügung durch den Regierungs-
rat. 
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2. Übersicht  

2.1 Wasserfassungen und Kraftwerkzentralen  

Im Kraftwerk Kaiserstuhl bzw. nach dessen Ersatz in der neuen Turbine der Zentrale Unteraa wird das 
Wasser aus je einer Fassung in der Grossen Melchaa und der Kleinen Melchaa genutzt. Die Fassun-
gen bestehen seit bereits ca. 80 Jahren. In der Zentrale Unteraa werden zudem die Zuflüsse zum 
Lungerersee genutzt. Der untenstehende Kartenausschnitt zeigt eine Übersicht über die Fassungen, 
die Zuleitungsstollen und Druckleitungen sowie die Zentralen Kaiserstuhl und Unteraa (Abbildung 3 
aus Sigmaplan, 2009): 

 

 
 
Die eingerahmten Ausschnitte sind in den beiden Abbildungen des folgenden Kapitels detailliert dar-
gestellt. 

 

2.2 Ökomorphologie und Schutzge biete  

Die Wasserqualität und die Ökomorphologie der betroffenen Gewässerabschnitte sind grösstenteils 
gut. Das Ergebnis der ökomorphologischen Erhebungen von 2003 (AquaPlus und Aquatica, 2004) ist 
in der untenstehenden Abbildung dargestellt (Abbildung 9 aus Sigmaplan, 2009). 

Im Gebiet der Wasserfassungen befinden sich verschiedene Landschaften oder Lebensräume, wel-
che in nationalen oder kantonalen Inventaren aufgeführt sind. Eine Übersicht findet sich in der unten-
stehenden Abbildung (Abbildung 18 aus Sigmaplan, 2009). 

In der Umgebung der Fassung an der Grossen Melchaa bei Rismatt gibt es einige Flachmoore, wel-
che teilweise in einer kantonalen Naturschutzzone liegen. Der an die Grosse Melchaa angrenzende 
Grauerlen-Auenwald ist gemäss kommunalem Waldentwicklungsplan als schützenswerte Waldgesell-
schaft kartiert und dient Amphibien als Laichgebiet. 

Die Kleine Melchaa liegt in einem Landschaftsschutzgebiet von regionaler Bedeutung, in welchem die 
grösstmögliche Schonung des Landschaftsbildes im Vordergrund steht. Das Kleine Melchtal ist ein 
attraktives und vielbegangenes Wandergebiet. 
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Ökomorphologie der Fliessgewässer (Stand 2003). 
 

 

Landschaften oder Lebensräume, welche in nationalen oder kantonalen Inventaren aufgeführt sind. 
























